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der Bundesrat verfolgt bei chemika lien 
die strategie, schweizer Vorschriften 
an die europäische Gesetzgebung an-
zugleichen. das macht in mehrfacher 
hinsicht sinn. Erstens werden hierzu-
lande die prozesse der Gesetzgebung 
vereinfacht und beschleunigt. zweitens 
bildet der nachvollzug europäischen 
rechts auch die wirtschaftliche rea-
lität ab. die schweiz mit ihren ausge-
dehnten handelsbeziehungen kann es 
sich gar nicht leisten (und will es auch 
nicht), beim schutz von Mensch und Um-
welt vor  giftigen chemikalien ein Extra-
züglein zu fahren.

das jetzt erlassene Verbot von dichlor-
methan in Farbentfernern ist so gesehen 
nichts anderes als die logische konse-
quenz einer nachvollziehbaren strategie 
der Bundesregierung.

Wo sind die Verbote für Chemikalien in 
der europäischen und in der Schweizer 
Gesetzgebung festgeschrieben?
in der schweiz befinden sich die Ver-
botsregelungen in den Anhängen 1.1 
bis 1.17 und 2.1 bis 2.18 der chem-
rrV. die entsprechenden Verbotsrege-
lungen im EU-recht sind in diversen Ver-
ordnungen und richtlinien geregelt. das 
Verbot von dichlormethan findet man auf 
europäischer Ebene in Anhang XVii der 
rEAch-Verordnung, auf schweizer Ebe-
ne in Anhang 2.3 ziffer 3 der chemrrV 
(Anm. der red.: rEAch steht für regi-
stration, Evaluation, Authorisation and 
restriction of chemicals).

Warum wird Dichlormethan in Abbeiz-
mitteln eingesetzt?
dichlormethanhaltige Farbabbeizer ent-
halten 70 bis 90 prozent dichlormethan 
(dcM), 5 bis 20 prozent Alkohole (Etha-
nol, isopropanol und auch Methanol) 
und oft 2 bis 5 prozent Verdickungsmit-
tel (paraffinwachse und celluloseether). 
Mit diesen produkten lassen sich Altan-
striche sehr gut entfernen.

Warum wird Dichlormethan in Abbeiz-
mitteln verboten?
dcM hat einen hohen dampfdruck, so-
dass bei der Verwendung dcM-halti-

Dichlormethan zum 
 abbeizen wird verboten
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Die revidierte chemikalien-risikoreduktions-Verordnung (chemrrV) ist am 

1. Dezember 2012 in Kraft getreten. eine für das Malergewerbe einschneiden-

de Bestimmung ist die schrittweise einführung des Verbotes, dichlormethan-

haltige abbeizmittel zu verkaufen respektive zu verwenden.

* dr. Andreas weber ist leiter der sektion industriechemi-
kalien beim Bundesamt für Umwelt Bafu, Abteilung luftrein-
haltung und chemikalien

Abbeizen ja, aber in zukunft 

nicht mit dichlormethan. 
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ger Abbeizer die von der suva festge-
legten Grenzwerte für dcM in der luft 
überschritten werden, wenn keine tech-
nischen Massnahmen (Absaugung, aus-
reichende raumlüftung) getroffen wor-
den sind. dcM hat eine stark narko-
tische wirkung, das Einatmen hoch 
konzentrierter dcM-dämpfe kann zur 
Bewusstlosigkeit und zum tod durch Er-
sticken führen.

nach einer reihe von teilweise töd-
lichen Unfällen in den letzten jahren 
wurden in der EU mit der Entscheidung 
nr. 455/2009 vom 6. Mai 2009 verschie-
dene risikoreduktionsmassnahmen für 
den Umgang mit dcM-haltigen Farbab-
beizern getroffen. Als Massnahme an 
der quelle wurde ein Verbot für das in-
verkehrbringen dcM-haltiger Farbabbei-
zer, die für private Verbraucher  bestimmt 
sind, erlassen. Verboten wurden weiter 
das inverkehrbringen dcM- haltiger Farb-
abbeizer für die gewerbliche Verwendung 
ausserhalb von industrieanlagen sowie 
die Verwendung der produkte ausserhalb 

solcher Anlagen. die Mitgliedstaaten er-
hielten jedoch die kompetenz, diese ge-
werbliche Verwendung in ihrem hoheits-
gebiet weiterhin zuzulassen, sofern die 
gewerblichen Verwender ausreichend ge-
schult sind und über eine Verwendungs-
genehmigung einer Behörde im betref-
fenden Mitgliedstaat verfügen.

Wann tritt in der Schweiz das Verkaufs-
verbot in Kraft?
hier gilt es zwischen privaten und ge-
werblichen Anwendern zu unterscheiden. 

das Verbot der Abgabe an private tritt 
am 1. juni 2013 in kraft. 

das Verbot für das inverkehrbringen 
von für das Gewerbe bestimmten pro-
dukten und die Verwendung dieser pro-
dukte durch gewerbliche Anwender wird 
ab dem 1. dezember 2014 gelten. die 
Übergangsfrist soll es Gewerbebetrie-
ben, in denen noch dcM-haltige pro-
dukte ausserhalb von industrieanlagen 
verwendet werden, ermöglichen, auf al-
ternative produkte oder Verfahren umzu-

stellen. die Möglichkeit, auf Antrag hin 
von den zuständigen Behörden Ausnah-
mebewilligungen von den Verboten zu er-
halten, ist nicht vorgesehen.

Ab dem 1. dezember 2014 sind 
dcM-haltige Farbabbeizer dahingehend 
zu kennzeichnen, dass sie nur in indus-
trieanlagen verwendet werden dürfen.

Heisst das, dass Restbestände von DCM-
haltigen Farbabbeizern im Lager von Ma-
lerunternehmern bis 1. Dezember 2014 
aufgebraucht sein müssen?
Genau. ■

lagerbestände abbauen

Ab dem 1. dezember 2014 dürfen di-

chlormethanhaltige Abbeizer vom Fach-

handel nicht mehr verkauft werden. 

Auch ihre Verwendung ist verboten. 

deshalb gilt: lagerbestände ab sofort 

abbauen! 
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ABL Schweiz – der richtige 
Partner für Sie!

ABL Schweiz – der richtige ABL Schweiz – der richtige 
Partner für Sie!
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• Fensterläden
• Heizkörper
• Möbel


